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Teil A – Verkauf 

Allgemeine Bestimmungen

(1) Bestandteil der vertraglichen Beziehungen zwischen uns und dem Besteller/Käufer sind die nachstehenden 
allgemeinen Geschäftsbedingungen. Dies gilt bei laufenden Geschäftsverbindungen auch im Falle fern-
schriftlichen oder telefonischen Vertragsabschlusses. Von diesen Bedingungen abweichende Einkaufsbe-
dingungen des Bestellers/Käufers sind nur im Einzelfall gültig und auch nur dann, wenn dies ausdrücklich 
schriftlich bestätigt worden ist. Eine Vertragserfüllung durch uns ersetzt diese schriftliche Bestätigung 
nicht.

(2) Der Vertrag kommt erst mit dem Zugang unserer schriftlichen Auftragsbestätigung zustande.  
Bis zur schriftlichen Auftragsbestätigung sind alle Angebote freibleibend und unverbindlich.

(3) Nebenabreden, Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages bedürfen der schriftlichen Bestätigung 
durch uns.

(4) Die zu dem Angebot bzw. der Auftragsbestätigung gehörenden Unterlagen wie Zeichnungen und
Abbildungen sowie sonstige Angaben und Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn sie ausdrücklich
als verbindlich bezeichnet sind. Im übrigen sind Angaben zum Liefer- und Leistungsgegenstand nur
als annähernd zu betrachten. Sie stellen insbesondere keine zugesicherten Eigenschaften dar, sondern 
Beschreibungen und Kennzeichnungen der Ware. Eine Bezugnahme auf technische Regelungswerke wie 
DIN- oder ISO-Normen und ähnliches begründet keine Eigenschaftszusicherung durch uns.

(5) Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen unserer Artikel vorzunehmen,
soweit sie unter Berücksichtigung unserer Interessen für den Besteller/Käufer zumutbar sind.

(6) An den zum Angebot gehörenden Unterlagen, wie Abbildungen, Zeichnungen und dergleichen
behalten wir uns das Eigentum und Urheberrecht vor. Sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht
werden und sind uns auf Verlangen zurückzugeben.

(7) Die Rechte des Bestellers/Käufers aus dem Vertrag sind nur mit unserer vorherigen Zustimmung
übertragbar.

(8) Wir sind aus produktionstechnischen Gründen berechtigt, den vereinbarten Lieferumfang um bis zu
10 % zu überbzw. unterschreiten.

(9) Verbraucher im Sinne der Geschäftsbedingungen sind natürliche Personen, mit denen in
Geschäftsbeziehung getreten wird, ohne dass diesen eine gewerbliche oder selbständige berufliche
Tätigkeit zugerechnet werden kann.

Unternehmen im Sinne der Geschäftsbedingungen sind natürliche oder juristische Personen oder
rechtsfähige Personengesellschaften, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird, die in
Ausübung einer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln.

Kunden im Sinne der Geschäftsbedingungen sind sowohl Verbraucher als auch Unternehmer.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Watermann GmbH & CO KG

Stand 1/2006
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Preise und Zahlungsbedingungen

(1) Unsere Preise verstehen sich ab Lager oder Werk rein netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer 
und Verpackungs- sowie Transportkosten.

(2) Die in der Auftragsbestätigung genannten Preise sind bei einer Lieferung innerhalb von vier Mona-
ten nach Vertragsabschluß verbindlich. Bei einem späteren Liefertermin sind wir berechtigt, die Preise 
zu erhöhen, wenn sich nach Vertragsabschluß die Verhältnisse ändern, insbesondere eine Erhöhung der 
Rohstoffpreise und der Lohn- oder Transportkosten eintritt. Die Preisänderungen sind in diesem Fall nur 
im Rahmen und zum Ausgleich der genannten Preis- und Kostensteigerungen möglich. Ändern sich die 
Preise unter Berücksichtigung dieser Umstände um mehr als 5 % des in der Auftragsbestätigung genannten 
Preises, steht Käufern/Bestellern, die weder Kaufleute im Sinne des Handelsgesetzbuches noch Sonderver-
mögen des öffentlichen Rechts noch juristische Personen des öffentlichen Rechts sind, das Recht zu, vom 
Vertrag zurückzutreten. Das gleiche Recht steht Kaufl  euten im Sinne des Handelsgesetzbuches für solche 
Rechtsgeschäfte zu, die nicht zum Betrieb ihres Handelsgewerbes gehören.

(3) Auf besonderen schriftlich geäußerten Wunsch des Bestellers/Käufers und auf dessen Kosten veran-
lassen wir die Versicherung der Lieferung gegen Diebstahl, Bruch, Transport, Feuer- und Wasserschäden 
sowie sonstige versicherbare Risiken.

(4) Sofern durch unser Angebot oder mit der schriftlichen Auftragsbestätigung keine anderweitige
Vereinbarung getroffen worden ist, sind die Zahlungen fällig rein netto Kasse innerhalb von 30 Tagen
ab Rechnungsdatum ohne Abzug oder innerhalb von 8 Tagen mit 2 % Skonto. Teilzahlungen sind
nicht skontierfähig. Gesondert berechnete Fracht- und Verpackungskosten sind nicht skontierfähig.
Wechsel gelten nicht als Zahlungsmittel.

(5) Die Zurückhaltung von Zahlungen durch den Besteller/Käufer ist ausgeschlossen, sofern die Gegenan-
sprüche aus einem anderen Vertragsverhältnis resultieren. Beruht der Gegenanspruch auf demselben 
Vertragsverhältnis, ist die Zurückbehaltung von Zahlungen nur zulässig, wenn es sich um unbestrittene 
oder rechtskräftig festgestellte Gegenansprüche handelt.

(6) Der Besteller/Käufer kann die Aufrechnung mit Gegenforderungen nur erklären, wenn es sich um
unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Forderungen handelt.

(7) Wechsel werden nur nach vorheriger Vereinbarung und nur zahlungshalber sowie vorbehaltlich der
Diskontierungsmöglichkeit angenommen. Erfolgt die Zahlung durch Wechsel, Schecks oder andere
Anweisungspapiere, so trägt der Besteller/Käufer die Kosten der Diskontierung und Einziehung, wenn
nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist.

(8) Wird im Zusammenhang mit der Bezahlung des Kaufpreises durch den Besteller/Käufer eine wechsel-
mäßige Haftung des Verkäufers begründet (Scheck/Wechselverfahren), so erlischt die Kaufpreisforderung 
nicht vor Einlösung des Wechsels durch den Besteller/Käufer als Bezogenen. Die Zahlungen des Bestellers/
Käufers werden bis zur Einlösung des Wechsels als Sicherheitsleistung behandelt und dienen zur Absiche-
rung unseres Wechselrisikos. Löst der Besteller/Käufer den Wechsel ein, wird die Zahlung gegen den Kauf-
preis verrechnet, wobei der Besteller/Käufer berechtigt ist, unter den Voraussetzungen des Abs. 6 dieses 
Abschnitts Skonto in Anspruch zu nehmen.

(9) Bei Verzug werden Zinsen und Provisionen in Höhe der jeweils gültigen Banksätze für kurzfristige
Kredite, mindestens in Höhe von 5 % über dem Basiszinssatz nach dem Diskontüberleitungsgesetz be-
rechnet. Sollte uns nachweisbar ein höherer Verzugsschaden entstanden sein, sind wir berechtigt, diesen 
höheren Schaden geltend zu machen. Dem Besteller/Käufer steht die Möglichkeit des Nachweises zu, dass 
uns als Folge des Zahlungsverzuges kein oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist.

(10) Im Falle des Verzuges mit einer Forderung sind wir berechtigt, die Lieferungen bzw. sonstigen Leis-
tungen aus sämtlichen Verträgen bis zur vollständigen Erfüllung aller uns gegen den Besteller/Käufer 
zustehenden Forderungen zurückzuhalten. Der Besteller/Käufer kann dieses Zurückbehaltungsrecht durch 
Gestellung einer selbstschuldnerischen und unbefristeten Bürgschaft eines als Zoll-oder Steuerbürgin 
zugelassenen Kreditinstituts in Höhe sämtlicher ausstehender Forderungen abwenden. Nach fruchtlosem 
Ablauf einer dem Besteller/Käufer gesetzten Zahlungsfrist sind wir auch berechtigt, von sämtlichen noch 
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nicht ausgeführten Verträgen zurückzutreten. Die Geltendmachung eines weiteren Verzugsschadens 
bleibt vorbehalten.

(11) Der Besteller/Käufer erklärt sich damit einverstanden, dass wir gegenüber Forderungen des Bestellers/ 
Käufers die Aufrechnung erklären können, auch wenn die Fälligkeitstermine der gegenseitigen Forderungen 
verschieden sind oder wenn von der einen Seite Barzahlung und von der anderen Seite Zahlung in Akzepten 
oder Kundenwechseln vereinbart ist.

(12) Bestellt der Verbraucher die Ware auf elektronischem Wege, werden wir den Zugang der Bestellung 
unverzüglich bestätigen. Die Zugangsbestätigung stellt noch keine verbindliche Annahme der Bestellung 
dar. Die Zugangsbestätigung kann mit der Annahmeerklärung verbunden werden.

(13) Sofern der Verbraucher die Ware auf elektronischem Wege bestellt, wird der Vertragstext von uns
gespeichert und dem Kunden auf Verlangen nebst den vorliegenden AGB per E-Mail zugesandt.

Widerrufs- und Rückgaberecht

I. Fernabsatzvertrag mit Widerrufsklausel

(1) Der Verbraucher hat das Recht, seine auf den Abschluß des Vertrages gerichtete Willenserklärung
innerhalb von zwei Wochen nach Eingang der Ware zu widerrufen. Der Widerruf muß keine Begründung 
enthalten und ist in Textform oder Rücksendung der Ware gegenüber dem Verkäufer zu erklären; zur  
Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung.

(2) Der Verbraucher ist bei Ausübung des Widerrufsrechts zur Rücksendung verpflichtet, wenn die
Ware durch Paket versandt werden kann. Die Kosten der Rücksendung trägt bei Ausübung des Widerrufs-
rechts bei einem Bestellwert bis zu EURO 40,00 der Verbraucher, es sei denn, die gelieferte Ware ent-
spricht nicht der bestellten Ware. Bei einem Bestellwert über EURO 40,00 hat der Verbraucher die Kosten 
der Rücksendung nicht zu tragen.

(3) Der Verbraucher hat Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Ware 
entstandene Verschlechterung zu leisten. Der Verbraucher darf die Ware vorsichtig und sorgsam prüfen. 
Den Wertverlust, der durch die über die reine Prüfung hinausgehende Nutzung dazu führt, dass die Ware 
nicht mehr als „neu“ verkauft werden kann, hat der Verbraucher zu tragen.

II. Fernabsatzvertrag mit Rückgabeklausel

(1) Der Verbraucher hat das Recht, die Ware innerhalb von zwei Wochen nach Eingang zurückzugeben.  
Das Rückgaberecht kann nur durch Rücksendung der Ware, oder wenn die Ware nicht als Paket versandt 
werden kann, durch Rückabnahmeverlangen ausgeübt werden; zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige 
Absendung.

(2) Die Kosten der Rücksendung trägt bei der Ausübung des Rückgaberechts bei einem Bestellwert bis zu 
EURO 40,00 der Verbraucher, es sei denn, die gelieferte Ware entspricht nicht der bestellten Ware. Bei 
einem Bestellwert über EURO 40,00 hat der Verbraucher die Kosten der Rücksendung nicht zu tragen.

(3) Der Verbraucher hat Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme  
der Ware entstandene Verschlechterung zu leisten. Der Verbraucher darf die Ware vorsichtig und
sorgsam prüfen. Den Wertverlust, der durch die über die reine Prüfung hinausgehende Nutzung  
dazu führt, dass die Ware nicht mehr als neu verkauft werden kann, hat der Verbraucher zu tragen.

III. Haustürgeschäfte mit Widerrufsklausel

(1) Der Verbraucher hat das Recht seine auf den Abschluß des Vertrages gerichtete Willenserklärung
innerhalb von zwei Wochen nach Vertragsschluß zu widerrufen. Der Widerruf muß keine Begründung
enthalten und ist in Textform oder durch Rücksendung der Ware gegenüber dem Unternehmer zu
erklären; zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung.

(2) Wir behalten uns vor, die Ware erst nach Ablauf der Widerrufsfrist zu liefern.
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(3) Der Verbraucher ist, sofern er bereits im Besitz der Ware ist, bei Ausübung des Widerrufsrecht zur 
Rücksendung verpflichtet, wenn die Ware durch Paket versandt werden kann. Die Kosten der Rücksendung 
trägt bei Ausübung des Widerrufsrechts bei einem Bestellwert bis EURO 40,00 der Verbraucher, es sei 
denn, die gelieferte Ware entspricht nicht der bestellten Ware. Bei einem Bestellwert über EURO 40,00 hat 
der Verbraucher die Kosten der Rücksendung nicht zu tragen.

(4) Der Verbraucher hat Wertersatz für die durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme entstandene 
Verschlechterung zu leisten. Der Verbraucher darf die Ware vorsichtig und sorgsam prüfen. Den Wertver-
lust, der durch die über die reine Prüfung hinausgehende Nutzung dazu führt, dass die Ware nicht mehr 
als neu verkauft werden kann, hat der Verbraucher zu tragen.

IV. Haustürgeschäfte mit Rückgabeklausel

(1) Der Verbraucher hat das Recht, die Ware innerhalb von zwei Wochen nach Vertragsschluß zurück-
zugeben. Das Rückgaberecht kann nur durch Rücksendung der Ware oder, wenn die Ware nicht als  
Paket versandt werden kann, durch Rücknahmeverlangen ausgeübt werden; zur Fristwahrung genügt  
die rechtzeitige Absendung.

(2) Die Kosten der Rücksendung trägt bei der Ausübung des Rückgaberechts bei einem Bestellwert bis zu 
EURO 40,00 der Verbraucher, es sei denn, die gelieferte Ware entspricht nicht der bestellten Ware. Bei 
einem Bestellwert über EURO 40,00 hat der Verbraucher die Kosten der Rücksendung nicht zu tragen.

(3) Der Verbraucher hat Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Ware 
entstandene Verschlechterung zu leisten. Der Verbraucher darf die Ware vorsichtig und sorgsam prüfen. 
Den Wertverlust, der durch die über die reine Prüfung hinausgehende Nutzung dazu führt, dass die Ware 
nicht mehr als neu verkauft werden kann, hat der Verbraucher zu tragen.

Kreditgrundlage

(1) Voraussetzung der Belieferung ist die Kreditwürdigkeit des Bestellers/Käufers. Erhalten wir nach Ver-
tragsabschluß Auskünfte, welche die Gewährung eines Kredites in der sich aus dem Auftrag ergebenden 
Höhe nicht unbedenklich erscheinen lassen oder ergeben sich Tatsachen, die einen Zweifel in dieser Hin-
sicht zulassen, tritt insbesondere eine erhebliche Verschlechterung der Vermögenslage (Zwangsvollstre-
ckung, Zahlungseinstellung, Insolvenz, Geschäftsauflösung, Geschäftsübergang) ein, sind wir berechtigt, 
Vorauszahlung bzw. Sicherheitsleistung oder Barzahlung ohne Rücksicht auf entgegenstehende frühere 
Vereinbarungen zu verlangen. 

(2) Unter den gleichen Voraussetzungen sind wir nach Belieferung des Bestellers/ Käufers berechtigt,
dessen Lager zu besichtigen und unter Eigentumsvorbehalt stehende Waren ohne Rücksicht auf entge-
genstehende frühere Vereinbarungen bis zur Barzahlung vorläufig sicherzustellen. Transport- und
Unterstellungskosten trägt der Besteller/Käufer.

Lieferzeiten und Lieferfristen

(1) Soweit die Auftragsbestätigung nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt, handelt es sich bei den an-
gegebenen Lieferterminen um unverbindliche Angaben, für deren Einhaltung keine Gewähr übernommen 
wird.

(2) Die Lieferfrist beginnt mit dem Tage der endgültigen Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor der völligen 
Klarstellung aller Ausführungseinzelheiten, insbesondere dem Eingang etwa vom Besteller zu liefernder 
Unterlagen sowie des Eingangs einer vereinbarten, bei Vertragsabschluß fälligen Anzahlung. Die Einhal-
tung der Lieferfrist setzt zudem die Erfüllung der Vertragspflichten des Bestellers/Käufers voraus.

(3) Die vereinbarte Lieferfrist verlängert sich unbeschadet unserer Rechte aus Verzug um den Zeitraum, 
während dessen der Besteller mit seinen Verpflichtungen aus diesem oder einem anderen Vertrag in  
Verzug ist.
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(4) Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Werk verlassen hat 
oder bei Abholung durch den Besteller/Käufer die Lieferung versandbereit ist und dies dem Besteller/ 
Käufer mitgeteilt wird. Teillieferungen kann der Besteller/Käufer nicht zurückweisen.

(5) Die Lieferfrist verlängert sich angemessen bei Maßnahmen im Rahmen von rechtmäßigen Arbeits-
kämpfen, insbesondere Streik und Aussperrung im eigenen Betrieb sowie unabhängig von der Rechtmäßig-
keit der Arbeitskampfmaßnahmen in Drittbetrieben, sofern uns kein Übernahme-, Vorsorge- oder Ab-
wendungsverschulden trifft, des weiteren bei Eintritt unvorhergesehener Ereignisse wie Mobilmachung, 
Krieg, Blockade, Aus- und Einfuhrverbote, besondere gesetzliche oder behördliche Vorschriften, Roh- 
oder Brennstoffmangel, Feuer oder Verkehrssperrungen oder höhere Gewalt, soweit solche Hindernisse 
nachweislich auf die Fertigstellung oder Ablieferung des Liefergegenstandes von Einfluß sind und bei uns, 
einem Vor- oder Unterlieferanten oder Transporteur eintreten und von uns nicht zu vertreten sind, wobei 
unsere Haftung nur für leichte Fahrlässigkeit ausgeschlossen ist. Führen die vorgenannten Umstände dazu, 
dass uns die Erbringung der Leistung unmöglich wird, sind wir auch berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.

(6) Bei Verzug unsererseits steht dem Besteller/Käufer das Recht zu, vom Vertrag zurückzutreten.
Statt dessen kann ein Anspruch auf Schadenersatz wegen Nichterfüllung geltend gemacht werden, wenn 
wir vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. Besteller/Käufer, die weder Kaufleute im Sinne 
des Handelsgesetzbuches noch Sondervermögen des öffentlichen Rechts noch juristische Personen des 
öffentlichen Rechts sind, können Schadenersatz wegen Nichterfüllung auch dann beanspruchen, wenn wir 
leicht fahrlässig gehandelt haben. Dieses Recht steht auch Kaufleuten im Sinne des Handelsgesetzbuches 
zu, wenn das Rechtsgeschäft nicht zum Betrieb ihres Handelsgewerbes gehört. Der Anspruch auf Schaden-
ersatz wegen Nichterfüllung im Falle leichter Fahrlässigkeit ist der Höhe nach auf 50% des vorhersehbaren 
Schadens, höchstens jedoch auf 10% des Kaufpreises beschränkt.

(7) Entsteht dem Besteller/Käufer wegen einer Verzögerung, die wir aufgrund vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Verhaltens zu vertreten haben, nachweislich ein Verzugsschaden, so ist er unter Ausschluß 
weiterer Ansprüche berechtigt, eine Verzugsentschädigung geltend zu machen.
Besteller/Käufer, die weder Kaufleute im Sinne des Handelsgesetzbuches noch Sondervermögen des
öffentlichen Rechts noch juristische Personen des öffentlichen Rechts sind, können eine Verzugsent-
schädigung auch dann geltend machen, wenn durch leicht fahrlässiges Verhalten unsererseits eine  
Verzögerung eingetreten ist. Dieses Recht steht auch Kaufleuten im Sinne des Handelsgesetzbuches  
zu, wenn das Rechtsgeschäft nicht zum Betrieb ihres Handelsgewerbes gehört.
Der Anspruch auf Verzugsentschädigung im Falle leichter Fahrlässigkeit ist der Höhe nach für jede volle 
Woche der Verspätung auf 1/2 %, insgesamt jedoch höchstens auf 5 % vom Wert der Gesamt lieferung 
beschränkt.

(8) Wird der Versand auf Wunsch des Bestellers/Käufers oder aus Gründen, die der Besteller/Käufer zu ver-
treten hat, verzögert, werden wir diesem, beginnend einen Monat nach Anzeige der Versand bereitschaft, 
die durch die Lagerung entstehenden Kosten, bei Lagerung in unserem Werk mit mindes tens 1/2 % des 
Rechnungsbetrages für jeden angefangenen Monat, berechnen. Die Geltend machung weitergehender 
Rechte aus Verzug bleibt unberührt.

(9) Darüber hinaus sind wir berechtigt, nach Setzung und fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Frist 
zur Abnahme anderweitig über den Liefergegenstand zu verfügen und den Besteller/Käufer mit angemes-
sener Frist neu zu beliefern oder vom Vertrag zurückzutreten oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung 
geltend zu machen.

Eigentumsvorbehalt

(1) Wir behalten uns das Eigentum an der von uns gelieferten Ware sowie den etwa aus ihrer Beund
Verarbeitung entstehenden Sachen bis zur Erfüllung der Kaufpreisforderung vor. Unter die gesicherte
Kaufpreisforderung im vorgenannten Sinne fallen auch die im Zusammenhang mit dem Abschluß und
der Durchführung des Kaufvertrages, der Erhaltung der Kaufsache und der Geltendmachung der uns
vorbehaltenen Rechte an der Kaufsache entstehenden Aufwendungen. Dies sind insbesondere:
Kosten der Abnahme, Versendung, Verpackung sowie Fälligkeits- und Verzugszinsen, Kosten für die
Einstellung, Unterbringung und Versicherung sowie diejenigen Kosten, die bei der gerichtlichen oder
außergerichtlichen Geltendmachung unserer Rechte entstehen.
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Gegenüber Kaufleuten behalten wir uns zudem das Eigentum an der von uns gelieferten Ware und den 
aus ihrer Be- und Verarbeitung entstehenden Sachen bis zur Erfüllung unserer sämtlichen, aus der Ge-
schäftsverbindung gegen den Besteller zustehenden gegenwärtigen und zukünftigen, auch bedingten 
und befristeten Ansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund vor.

(2) Der Besteller/Käufer ist zur getrennten Lagerung und Kennzeichnung der unter Eigentumsvorbehalt  
stehenden Waren verpflichtet. Eine etwaige Be- und Verarbeitung nimmt der Besteller/Käufer für uns vor,  
ohne dass für uns hieraus Verpflichtungen entstehen. Verarbeitet der Besteller/Käufer unsere Vorbehalts-
ware mit in seinem Eigentum stehenden anderen Artikeln, so steht uns das Eigentum an den neuen Sachen 
allein zu. Verarbeitet der Besteller/Käufer unsere Vorbehaltsware mit anderen Artikeln, die nicht in seinem 
Eigentum stehen, so steht uns das Miteigentum an den neuen Sachen im Verhältnis des Wertes der verar-
beiteten Vorbehaltsware zu den anderen Artikeln zur Zeit der Be- und Verarbeitung zu. Seine durch Ver-
bindung, Vermengung oder Vermischung der gelieferten Waren mit anderen Sachen etwa entstehenden 
Miteigentumsanteile überträgt der Besteller/Käufer schon jetzt auf uns.  
Der Besteller/Käufer wird die Sachen als Verwahrer besitzen. Er haftet für eigenes vorsätzliches und fahr-
lässiges Verhalten, ebenso für das seiner gesetzlichen Vertreter und der Personen, deren er sich zur Erfül-
lung seiner Verbindlichkeiten bedient.
Der Besteller/Käufer darf die gelieferten Waren und die aus ihrer Be- und Verarbeitung, ihrer Verbindung, 
Vermengung und Vermischung entstehenden Sachen nur im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr gegen 
Barzahlung oder unter Eigentumsvorbehalt veräußern.
Sicherungsübereignungen, Verpfändungen und andere, unsere Rechte gefährdende Verfügungen sind 
nicht gestattet.

(3) Die ihm aus der Weiterveräußerung oder aus einem sonstigen, die Vorbehaltsware betreffenden 
Rechts grund zustehenden Forderungen, auch solche auf Schadenersatz wegen Beschädigung oder
Zer störung der Vorbehaltsware, gleichgültig ob es sich um vertragliche oder gesetzliche Ansprüche
gegen den Schädiger, Versicherungsunternehmen oder sonstige Dritte handelt, und auf Ersatz
gezogener Nutzungen, tritt der Besteller/Käufer schon jetzt an uns in voller Höhe ab.

(4) Wird die Vorbehaltsware vom Besteller/Käufer zusammen mit eigenen oder Waren Dritter in unver-
arbeitetem Zustand verkauft, tritt der Besteller/Käufer die aus der Weiterveräußerung resul tierende For-
derung an uns in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware ab. Ist der auf den Verkauf unserer Vorbehaltsware 
entfallende Kaufpreisteil höher als der Wert unserer Vorbehaltsware, so steht uns auch der Mehrbetrag zu.

(5) Erlangen wir durch Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware mit Waren anderer Lieferanten Mit-
eigentum an dem neuen Gegenstand, erfaßt die Abtretung bei Weiterveräußerung den unserem Mit -
eigentumsanteil entsprechenden Forderungsanteil, soweit dieser sich ermitteln läßt; andernfalls den 
Rechnungswert unserer verarbeiteten Vorbehaltsware.

(6) Erfolgt die Be- oder Verarbeitung im Rahmen eines Werkvertrages oder Werklieferungsvertrages,
tritt der Besteller/Käufer an uns ebenfalls im voraus den anteiligen Werklohnanspruch, der dem Wert
der verarbeiteten Vorbehaltsware entspricht, ab.

(7) Werden die vorgenannten Forderungen vom Besteller/Käufer in ein Kontokorrentverhältnis ein-
gebracht, so werden hiermit die Kontokorrentforderungen in voller Höhe an uns abgetreten. Nach Saldie-
rung tritt an ihre Stelle der Saldo, der bis zur Höhe des Betrages als abgetreten gilt, den die ursprünglichen 
Kontokorrentforderungen ausmachten. Bei Beendigung des Kontokorrentverhältnisses gilt dies entsprechend 
für den Schlußsaldo. Für den Geschäftsverkehr mit Bestellern/Käufern, die nicht Kaufleute im Sinne des 
Handelsgesetzbuches sind, sowie für Geschäfte mit einem Kaufmann, die nicht zum Betrieb seines Handels-
gewerbes gehören, gilt diese Bestimmung nicht.

(8) Solange der Besteller/Käufer seinen Verpflichtungen nachkommt, wird die Abtretung als stille Abtre-
tung behandelt und der Besteller/Käufer ist zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Der Besteller/Käufer 
hat die auf die abgetretene Forderung eingehenden Beträge gesondert zu verbuchen und gesondert auf-
zubewahren.

(9) Für den Fall, dass die von dem Besteller/Käufer im Rahmen der Weiterveräußerung der Vorbehalts-
ware geschlossenen Verträge unwirksam oder nichtig sind, tritt der Besteller/Käufer bereits jetzt die ihm 
anstelle der abgetretenen vertraglichen Ansprüche zustehenden gesetzlichen Ansprüche, insbesondere 
Bereicherungsansprüche, in demselben Umfang ab.
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(10) Sofern und soweit die Registrierung und/oder die Erfüllung anderer Erfordernisse Voraussetzung für 
die Wirksamkeit des Eigentumsvorbehaltes sind, ist der Besteller/Käufer verpflichtet, auf seine Kosten alle 
hierzu notwendigen Handlungen unverzüglich vorzunehmen und alle erforderlichen Mitteilungen  
zu machen.

(11) Wird im Zusammenhang mit der Bezahlung des Kaufpreises durch den Besteller/Käufer eine wechsel-
mäßige Haftung des Verkäufers begründet (Scheck/ Wechselverfahren), so erlischt der Eigentumsvorbe-
halt nicht vor Einlösung des Wechsels durch den Besteller/Käufer als Bezogenen.

(12) Übersteigt der Wert der Sicherungen unsere Forderungen um mehr als 20 %, so ist der Besteller/Käufer 
berechtigt, insoweit die Freigabe von Sicherungen zu verlangen.

(13) Zugriffe Dritter auf die Vorbehaltsware oder die abgetretenen Forderungen hat der Besteller/Käufer 
uns sofort unter Übergabe der für die Intervention notwendigen Unterlagen anzuzeigen. Die Kosten der 
Intervention trägt der Besteller/Käufer.

(14) Die Kosten des Rücktransports der Vorbehaltsware trägt der Besteller/Käufer.

(15) Für den Fall, dass die Verbindlichkeiten des Bestellers/Käufers durch die Teilnahme am Lasts chrift ver-
fahren beglichen werden, bleiben alle unsere Rechte aus dem vorstehend geregelten Eigentumsvorbehalt 
solange bestehen, bis ein Widerruf der Lastschriften nicht mehr möglich ist, sofern unsere Rechte nicht 
aufgrund der vorstehenden Regelungen ohnehin bereits bestehen bleiben.

Gefahrübergang

(1) Jede Gefahr geht mit Übergabe des Liefergegenstandes an den Spediteur oder Frachtführer auf den 
Besteller/Käufer über. Dies gilt auch bei frachtfreier Lieferung, cif-, fob- und ähnlichen Transportklauseln. 
Bei Beförderung durch unsere Fahrzeuge und Mitarbeiter geht jede Gefahr mit Beendigung des Lade-
vorgangs auf den Besteller/Käufer über. Bei von uns nicht zu vertretender Lieferverzögerung geht jede 
Gefahr mit dem Tag des Zugangs der Versandbereitschaft auf den Besteller/Käufer über.

(2) Ist der Käufer Verbraucher, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Ver schlech-
terung der verkauften Sache auch beim Versendungskauf erst mit Übergabe der Sache auf den Käufer über.

(3) Für bei Gefahrübergang vorhandene Mängel der Ware, einschließlich des Fehlens zugesicherter Eigen-
schaften, leisten wir nach den folgenden Vorschriften Gewähr.

Gewährleistung

(1) Ist der Käufer Unternehmer, leisten wir für Mängel der Ware zunächst nach unserer Wahl Gewähr 
durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung.

(2) Ist der Käufer Verbraucher, so wird unter Berücksichtigung unserer ökonomischen Interessen zur
Behebung eines Mangels der Ware folgende Vorgehensweise vereinbart:
Bei Produkten im Wert unter EURO 500 kann der Verbraucher zunächst nur Ersatzlieferung ver langen. 
Übersteigt der Wert der Kaufsache EURO 500, steht uns binnen angemessener Zeit zunächst ein Nach bes-
se rungsversuch zu. Als angemessen gilt eine Nachbesserungsfrist von 20 Werktagen. Ist die Nachbesse-
rung wirtschaftlich nicht zumutbar, erfolgt die Nacherfüllung durch Ersatzlieferung.

(3) Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der Ver-
gütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages (Rücktritt) verlangen. Bei einer nur gering-
fügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden jedoch kein 
Rücktrittsrecht zu.

(4) Unternehmen müssen uns offensichtliche Mängel innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab Empfang  
der Ware schriftlich anzeigen. Andernfalls ist die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs aus-
geschlossen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Den Unternehmer trifft die volle Be-
weislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt 
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der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mangelrüge.
Verbraucher müssen uns innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach dem Zeitpunkt zu dem vertrags-
widrige Zustand der Ware festgestellt wurde, über offensichtliche Mängel schriftlich unterrichten.  
Maßgeblich für die Wahrung der Frist ist der Zugang der Unterrichtung bei uns.  
Unterläßt der Verbraucher diese Unterrichtung, erlöschen die Gewährleistungsrechte zwei Monate nach 
seiner Feststellung des Mangels. Dies gilt nicht bei Arglist des Verkäufers. Die Beweislast für den Zei tpunkt 
der Feststellung des Mangels trifft den Verbraucher. Wurde der Verbraucher durch unzutreffende Her-
stel leraussagen zum Kauf der Sache bewogen, trifft ihn für seine Kaufentscheidung die Beweislast. Bei 
gebrauchten Gütern trifft den Verbraucher die Beweislast für die Mangelhaftigkeit der Sache.

(5) Wählt der Kunde wegen eines Rechts- und Sachmangels nach gescheiterter Nacherfüllung den Rück tritt 
vom Vertrag, steht ihm daneben kein Schadensersatzanspruch wegen des Mangels zu. Wählt der Kunde 
nach gescheiterter Nacherfüllung Schadensersatz, verbleibt die Ware beim Kunden, wenn ihm dies zumut-
bar ist. Der Schadensersatz beschränkt sich auf die Differenz zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaf-
ten Sache. Dies gilt nicht, wenn wir die Vertragsverletzung arglistig verursacht haben.

(6) Für Unternehmer beträgt die Gewährleistungsfrist ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Für Verbraucher 
beträgt die Verjährungsfrist zwei Jahre ab Ablieferung der Ware. Bei gebrauchten Sachen beträgt die 
Verjährungsfrist ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn der Kunde uns den Mangel nicht 
rechtzeitig angezeigt hat (Ziffer 4 dieser Bestimmung).

(7) Ist der Käufer Unternehmer, gilt als Beschaffenheit der Ware grundsätzlich nur die Produktbeschreibung  
des Herstellers als vereinbart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung des Herstellers stellen 
daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar.

(8) Erhält der Kunde eine mangelhafte Montageanleitung, sind wir lediglich zur Lieferung einer mangel-
freien Montageanleitung verpflichtet und dies auch nur dann, wenn der Mangel der Montageanleitung 
der ordnungsgemäßen Montage entgegensteht.

(9) Garantieren im Rechtssinne erhält der Kunde durch uns nicht. 
Herstellergarantien bleiben hiervon unberührt.

(10) Wir übernehmen keine Gewährleistung für das Auftreten von Wasserstoffversprödung bei galvanischen 
Oberflächen mit Zugfestigkeiten ab etwa 1000 N/mm² (z. B. galv. verzinkt Festigkeitsklasse 10.9) und ge-
härteten Teilen mit Härten ab etwa 300 HV, da die Gefahr einer Wasserstoffversprödung nach DIN EN ISO 
4042 nicht mit Sicherheit auszuschließen ist.

(11) Änderungen in der technischen Ausführung unserer Ware behalten wir uns vor, sie stellen inso weit 
keinen Sachmangel dar, als durch sie der Wert und die Eignung für die nach dem Vertrag vorausgesetzte 
Verwendung nicht beeinträchtigt werden.

Haftungsbeschränkungen

(1) Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich unsere Haftung auf den nach Art der Ware 
vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Dies gilt auch bei leicht fahrlässigen 
Pflichtverletzungen unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. Gegenüber Unternehmern 
haften wir bei leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten nicht.

(2) Die Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei zugesicherten Eigenschaften oder bei schuldhafter
Verletzung vertragswesentlicher Pflichten. Eigenschaften sind nur dann zugesichert, wenn sie als solche 
ausdrücklich im Vertrag bezeichnet sind. Mündliche Angaben sowie Angaben in den Unterlagen von uns 
enthalten keine Zusicherungen, insbesondere Proben, Muster, Maße, DIN-Bestimmungen, Leistungsbe-
schreibungen und sonstige Angaben über die Beschaffenheit des Liefergegenstandes dienen der Spezi-
fikation und sind keine zugesicherten Eigenschaften. Soweit die von uns zu verwendenden Materialien 
vertraglich spezifiziert sind, gewährleistet dies nur die Übereinstimmung mit der Spezifikation und nicht 
die Geeignetheit der Materialien für den vertraglichen Zweck. Zu Hinweisen sind wir nur bei ihrer offen-
sichtlichen Ungeeignetheit verpflichtet. 
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(3) Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betrifft nicht Ansprüche des Kunden aus Produkt haftung. 
Weiter gelten die Haftungsbeschränkungen nicht bei unzurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden 
oder bei Verlust des Lebens des Kunden.

(4) Schadensersatzansprüche des Kunden wegen eines Mangels verjähren nach einem Jahr ab Ablieferung 
der Ware. Dies gilt nicht, wenn uns Arglist vorwerfbar ist.

Schlußbestimmungen

(1) Wir sind berechtigt, die im Rahmen der Geschäftsverbindung erhaltenen personenbezogenen Daten im 
Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes zu verarbeiten.

(2) Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus jedem Geschäft, für das diese allgemeinen 
Geschäftsbedingungen gelten, ist unser Geschäftssitz sowohl für Klagen die von uns als auch für Klagen, 
die gegen uns erhoben werden. Für den Geschäftsverkehr mit Bestellern/Käufern, die weder Kaufleute im 
Sinne des Handelsgesetzbuches noch Sondervermögen des öffentlichen Rechts noch juristische Personen des 
öffentlichen Rechts sind sowie für Geschäfte mit einem Kaufmann, die nicht zum Betrieb seines Handels-
gewerbes gehören, gilt diese Bestimmung nicht.

(3) Die Beziehungen zwischen uns und dem Abnehmer unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundes-
republik Deutschland, jedoch unter Ausschluß des Konfliktrechts, der Haager Einheitlichen Kaufgesetze 
und des Wiener Übereinkommens über internationale Warenkaufverträge (CISG).

(4) Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam, so 
wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Be-
stimmung gilt diejenige rechtlich wirksame Regelung, die dem mit der unwirksamen Bestimmung verfolgten 
Zweck am nächsten kommt.

Teil B – Einkauf

l. Allgemeines

1. Für die gesamte Geschäftsbeziehung zwischen Watermann GmbH & CO KG und dem Verkäufer/Lieferer 
(nachfolgend: Verkäufer) einschließlich der zukünftigen gelten ausschließlich diese Allgemeinen Einkaufs-
bedingungen Nr.: 01/2006. Anderen Verkaufsbedingungen oder sonstigen Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen des Verkäufers wird hiermit widersprochen. Sie werden nicht angewendet. Watermann GmbH & 
CO KG ist berechtigt, seine Allgemeinen Einkaufsbedingungen Nr.: 01/2006 mit Wirkung für die zukünftige 
gesamte Geschäftsbeziehung mit dem Verkäufer nach einer entsprechenden Mitteilung zu ändern.

2. Besteht zwischen dem Verkäufer und Watermann GmbH & CO KG eine Rahmenvereinbarung, gelten 
diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen sowohl für diese Rahmenvereinbarung als auch für den einzelnen 
Auftrag.

3. Nur schriftlich erteilte Aufträge sind für Watermann GmbH & CO KG verbindlich. (Fern-) Mündliche  
Vereinbarungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch Watermann GmbH & CO KG.

4. Die Erstellung von Angeboten ist für Watermann GmbH & CO KG kostenlos.

5. Unterlagen oder sonstige Fertigungsmittel wie Muster, Zeichnungen, Modelle, Werkzeuge, technische 
Vorgaben oder ähnliches, die dem Verkäufer zur Verfügung gestellt werden oder die Watermann GmbH 
& CO KG dem Verkäufer bezahlt, dürfen nur für Lieferungen an Watermann GmbH & CO KG verwendet 
werden. Sie dürfen ebenso wenig wie die danach bzw. damit hergestellten Waren weder an Dritte weiter-
gegeben noch für eigene Zwecke des Verkäufers benutzt werden. Sie sind geheimzuhalten und müssen 
unverzüglich ohne Zurückhaltung von Kopien, Einzelstücken oder ähnlichem in einwandfreien Zustand 
Watermann GmbH & CO KG ausgehändigt werden, sobald der Auftrag abgewickelt ist.
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II. Preise, Zahlungsbedingungen, Zahlungsverzug

1. Die vereinbarten Preise verstehen sich grundsätzlich frei der von Watermann GmbH & CO KG an ge gebenen 
Empfangsstelle einschließlich Fracht, Verpackungs- und Nebenkosten. Mangels abweichender Vereinba-
rung übernimmt Watermann GmbH & CO KG bei unfreier Lieferung nur die günstigsten Frachtkosten. 
Soweit der Preis nicht einschließlich Verpackung vereinbart wurde, darf die Verpackung nur zum Selbst-
kostenpreis berechnet werden. Wiederverwendbare Verpackungen wie Kisten, Behälter usw. werden von 
Watermann GmbH & CO KG franko an den Verkäufer zurückgegeben und sind zum vollen Rechnungswert 
gutzuschreiben. Sonstiges Verpackungs- bzw. Füllmaterial wie Holzwolle, Papier usw. darf nicht berechnet 
werden.

2. Preiserhöhungsvorbehalte bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung von Watermann 
GmbH & CO KG.

3. Rechnungen werden durch Watermann GmbH & CO KG entweder innerhalb 14 Tagen unter Abzug von 
3 % Skonto oder innerhalb 30 Tagen ohne Abzug beglichen.

4. Zahlungs- und Skontofristen laufen ab Rechnungseingang, jedoch nicht vor Eingang der Ware bzw.  
bei Leistungen nicht vor deren Abnahme und, sofern Dokumentationen oder ähnliche Unterlagen zum  
Leistungsumfang gehören, nicht vor deren vertragsgemäßer Übergabe an Watermann GmbH & CO KG.

5. Zahlungen können mittels Scheck oder Banküberweisung erfolgen, wobei es ausreichend ist, wenn der 
Scheck am Fälligkeitstag per Post abgesandt bzw. die Überweisung am Fälligkeitstage bei dem Bankinstitut 
in Auftrag gegeben wurde.

6. Bei der Begründung des Zahlungsverzugs kann der Zugang einer Rechnung oder anderen Zah lungs-
aufstellung nicht durch den Empfang der Kaufsache ersetzt werden. Der Verzugszinssatz beträgt 5 Prozent-
punkte über dem Basiszinssatz.

7. Watermann GmbH & CO KG kann Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte im gesetzlich zulässigen 
Umfang geltend machen.

III. Lieferfristen, Lieferumfang, Gefahrübergang

1. Vereinbarte Liefertermine und -fristen sind verbindlich; drohende Lieferverzögerungen sind
Watermann GmbH & CO KG unverzüglich mitzuteilen.

2. Die bei Eintritt des Lieferverzugs bestehenden gesetzlichen Ansprüche können nicht ausgeschlossen 
werden. Nach fruchtlosem Ablauf einer im Verzugsfalle gesetzten angemessenen Nachfrist kann  
Watermann GmbH & CO KG vom Vertrag zurücktreten und Schadenersatz statt Leistung verlangen.

3. Teillieferungen sind nur bei ausdrücklicher Zustimmung durch Watermann GmbH & CO KG zulässig; 
Mehr- oder Minderlieferungen sind nur im handelsüblichen Rahmen gestattet.

4. Der Verkäufer trägt die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung bis zur 
Übergabe der Ware am Bestimmungsort. Die Lieferungen sind auf seine Kosten gegen Transportschäden 
zu versichern.

IV. Eigentumsvorbehalt

1. Bei bestehenden Eigentumsvorbehaltsrechten des Verkäufers geht das Eigentum an der Ware mit
Be zahlung auf Watermann GmbH & CO KG über; andere Arten des Eigentumsvorbehaltes wie z. B. der 
sogenannte Kontokorrent- oder/und Konzernvorbehalt gelten nicht.

2. § 449 Absatz 2 BGB ist nicht abdingbar.
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V. Gewährleistung, Schadensersatz, Verjährung

1. Die Lieferung hat frei von Sach- und Rechtsmängeln zu erfolgen und muß den anerkannten Regeln
der Technik und den vertraglich vereinbarten Eigenschaften, Normen sowie den Sicherheits, 
Arbeitsschutz,Unfallverhütungs- und sonstigen Vorschriften entsprechen.

2. Bei Vorliegen eines Mangel stehen Watermann GmbH & CO KG die gesetzlichen Rechte und Ansprüche zu.

3. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt zwei Jahre. Dies gilt nicht für Sachen, die ent sprechend 
ihrer üblichen Verwendungsweise erstmals für ein Bauwerk verwendet werden.

4. Watermann GmbH & CO KG hat die Lieferung innerhalb angemessener Frist auf etwaige Mängel hin zu 
untersuchen und ggf. gegenüber dem Verkäufer zu rügen. Die Rüge ist rechtzeitig, sofern sie innerhalb ei-
ner Frist von zehn Werktagen, gerechnet ab Wareneingang oder bei verborgenen Mängel ab Entdeckung, 
dem Verkäufer zugeht.

5. Hat der Verkäufer Erklärungen über die Ursprungseigenschaft der Lieferung abgegeben so ist er ver-
pflichtet, den Schaden zu ersetzen, der dadurch entsteht, dass der erklärte Ursprung infolge z. B. fehlerhafter 
Bescheinigung oder fehlender Nachprüfungsmöglichkeit nicht anerkannt wird. Diese Haftung greift gegen-
über dem Verkäufer nur bei schuldhaftem Verhalten oder beim Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft.

6. Der Verkäufer ist verpflichtet, Watermann GmbH & CO KG hinsichtlich der zu liefernden Waren von 
Rechtsansprüchen in- und ausländischer Dritter, die aus in- oder ausländischen Patenten, Gebrauchsmustern, 
Urheber- oder sonstigen Rechten entstehen können, freizustellen bzw. im Falle einer derartigen Inanspruch-
nahme durch Dritte, den Watermann GmbH & CO KG daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Dies um-
faßt auch Prozeßkosten, Schadensersatzleistungen sowie anfallende Umbau- und Umkonstruktionsarbeiten.

VI. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht

1.Soweit vertraglich nichts anderes vereinbart wurde, ist Erfüllungsort für die Zahlung und die Lieferung
der Geschäftssitz von Watermann GmbH & CO KG.

2. Wenn der Verkäufer, Kaufmann, eine juristische Personen des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-
rechtliches Sondervermögen ist, ist der Geschäftssitz von Watermann GmbH & CO KG Gerichtsstand für 
alle Rechtsstreitigkeiten, auch im Rahmen eines Wechsel- oder Scheckprozesses; Klagen gegen Watermann 
GmbH & CO KG können nur dort anhängig gemacht werden.

3. Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anzuwenden unter Ausschluß des inter-
nationales Privatrechts, des vereinheitlichten internationalen Rechts und unter Ausschluß des UN Kaufrechts.

VII. Rechtswirksamkeit, Datenschutz

1. Sollte eine der Bestimmungen dieser Allgemeinen Einkaufsbedingungen unwirksam sein oder werden, 
berührt dies die Wirksamkeit des Vertrages im übrigen nicht. Es gilt an ihrer Stelle das von den Parteien 
Gewollte, im übrigen die gesetzliche Regelung. In keinem Fall wird die betreffende Bestimmung in diesen 
Allgemeinen Einkaufsbedingungen durch Geschäftsbedingungen des Verkäufers ersetzt.

2. Etwaige Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages durch den Verkäufer bedürfen zu ihrer Wirksam-
keit der schriftlichen Bestätigung durch Watermann GmbH & CO KG; dies gilt auch für eine Abweichung 
von der vertraglichen Schriftformerfordernis selbst.

3. Rechtserhebliche Willenserklärungen des Verkäufers wie Kündigungen, Rücktrittserklärungen oder
Verlangen nach Schadensersatz sind nur wirksam, wenn sie schriftlich erfolgen.

4. Watermann GmbH & CO KG ist berechtigt, die im Zusammenhang mit der Geschäftsverbindung erhaltenen 
Daten über den Verkäufer – auch wenn diese von Dritten stammen – im Sinne des Bundesdatenschutz-
gesetzes zu bearbeiten und zu speichern und durch von Watermann GmbH & CO KG beauftragte Dritte 
bearbeiten und speichern zu lassen.


